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Zweites Gesetz zur Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes*

Vom 12. Mai 2026

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

* Ändert Gesetz vom 27. April 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2011 - 3

Artikel 1
Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes

Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz vom 27. April 2020 
(GVOBl. M-V S. 334), das zuletzt durch das Gesetz vom 14. De-
zember 2023 (GVOBl. M-V S. 891) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 16 wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

„§ 16  Allgemeine Verordnungen über die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung; Verordnungsermächti-
gung“.

b) Die Angabe zu § 17 wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

„§ 17  Verordnung über das Halten gefährlicher Hunde; 
Verordnungsermächtigung“.

c) Die Angabe zu § 19 wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

„§ 19  Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit 
Verordnungen“.

d) Die Angabe zu § 25 wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

„§ 25  Vorschriften über die Anwendbarkeit anderer 
Gesetze“.

e) Die Angabe zu Abschnitt 4, Unterabschnitt 1 wird durch 
die folgende Angabe ersetzt:

„Unterabschnitt 1
Besondere Maßnahmen der Polizei und der 
Ordnungsbehörden (§§ 50 – 67)

§ 50 Vorladung
§ 50a Verfahren bei der Vorführung
§ 51 Meldeauflage
§ 52 Platzverweisung, Aufenthalts- und Betretungs-

verbot
§ 52a Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot
§ 52b Verhaltensauflagen 
§ 52c Kontakt- und Näherungsverbot
§ 52d  Elektronische Aufenthaltsüberwachung zum Schutz 

gefährdeter Personen

§ 52e  Zusammenarbeit in gemeinsamen Gremien 
(Fallkonferenzen)

§ 52f  Datenübermittlung zum Zwecke der Beratung der 
gefährdeten Person; Verordnungsermächtigung

§ 52g Operativer Opferschutz
§ 52h Ordnungswidrigkeiten
§ 53 Durchsuchung von Personen und Verfahren
§ 54 Untersuchung von Personen und Verfahren
§ 55 Gewahrsam von Personen
§ 56 Verfahren bei amtlichem Gewahrsam
§ 57 Durchsuchung von Sachen
§ 58 Verfahren bei der Durchsuchung von Sachen
§ 59 Betreten und Durchsuchung von Räumen
§ 60 Verfahren bei der Durchsuchung von Räumen
§ 61 Sicherstellung von Sachen
§ 62 Verfahren bei der Sicherstellung von Sachen
§ 63 Amtliche Verwahrung
§ 64 Verwertung, Vernichtung
§ 65 Verfahren bei der Wegnahme einer Person
§ 66 Verfahren bei der Zwangsräumung
§ 67 Übertragung des Eigentums“.

f) Nach § 67d wird der folgende Unterabschnitt 3 eingefügt:

„Unterabschnitt 3
Abwehr unbemannter Fahrzeugsysteme (§ 67e)

§ 67e  Einsatz technischer Mittel gegen unbemannte 
Fahrzeugsysteme; Verordnungsermächtigung“.

g) Die Angabe zu § 111 wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

„§ 111 Androhung unmittelbaren Zwangs“.

2. § 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

„1. Gefahr:
eine konkrete Gefahr, das heißt eine Sachlage, bei 
der im einzelnen Fall die hinreichende Wahrschein-
lichkeit besteht, dass in absehbarer Zeit ein Schaden 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eintreten 
wird;“

b) In Nummer 3 wird die Angabe „Staates.“ durch die An-
gabe „Staates;“ ersetzt.

c) Nach Nummer 3 werden die folgenden Nummern 4 und 5 
eingefügt:
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„4. dringende Gefahr:
eine im Hinblick auf das Ausmaß des zu erwartenden 
Schadens und die Wahrscheinlichkeit des Schadens-
eintritts erhöhte Gefahr für den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von 
bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen 
Interesse liegt;

5. abstrakte Gefahr:
eine nach allgemeiner Lebenserfahrung oder den Er-
kenntnissen fachkundiger Stellen mögliche Sachla-
ge, die im Falle ihres Eintritts eine Gefahr gemäß der 
Nummer 1 darstellt.“

3. § 7 Absatz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 
ersetzt:

„4. im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu ver-
hüten und für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzu-
sorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten).“

4. § 13 wird durch den folgenden § 13 ersetzt:

„§ 13
Allgemeine Befugnisse

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die notwendi-
gen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren, soweit 
nicht die nachfolgenden Vorschriften die Befugnisse der Ord-
nungsbehörden und der Polizei besonders regeln.“

5. § 16 wird durch den folgenden § 16 ersetzt:

„§ 16
Allgemeine Verordnungen über die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung; Verordnungsermächtigung

(1) Die Landes-, Kreis- und örtlichen Ordnungsbehörden 
können zur Abwehr von abstrakten Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung Verordnungen erlassen (Verord-
nungen über die öffentliche Sicherheit oder Ordnung).

(2) Die Verordnungen über die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung des Landes werden von den Landesbehörden, die 
der Landkreise werden vom Landrat erlassen (Kreisverord-
nungen). Verordnungen über die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung kreisfreier Städte stehen Kreisverordnungen gleich.

(3) Die Verordnungen über die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung der kreisfreien und der großen kreisangehörigen 
Städte, der amtsfreien Gemeinden und der Ämter (Stadt-, Ge-
meinde- und Amtsverordnungen) werden vom Oberbürger-
meister, Bürgermeister oder Amtsvorsteher für das Gemein-
de- oder Amtsgebiet oder für Teile von ihnen erlassen.

(4) Landesordnungsbehörden dürfen Verordnungen über die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung nur erlassen, wenn eine 
einheitliche Regelung für das ganze Land oder für Landes-
teile, die mehr als einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt 
umfassen, geboten ist. Die Kreisordnungsbehörden dürfen 
Verordnungen über die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
nur erlassen, wenn eine einheitliche Regelung für den Land-
kreis oder für Gebiete, die mehr als eine Gemeinde umfassen, 
geboten ist.“

6. § 17 wird durch den folgenden § 17 ersetzt:

„§ 17
Verordnung über das Halten gefährlicher Hunde; 

Verordnungsermächtigung

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium regelt in einer 
Rechtsverordnung Gebote und Verbote für das Halten und 
Führen gefährlicher Hunde. Es regelt in der Rechtsverord-
nung nach Satz 1 auch, welche Hunde als gefährliche Hunde 
gelten.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann bestimmt 
werden, dass die Halterin oder der Halter eines gefährlichen 
Hundes den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für ih-
ren oder seinen gefährlichen Hund nachweisen muss.

(3) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die körperli-
che Eignung begründen, so kann die örtliche Ordnungsbehörde 
verlangen, dass die Halterin oder der Halter für die Erlaubnis 
zum Führen oder Halten eines gefährlichen Hundes ein amts- 
oder fachärztliches Zeugnis über ihre oder seine körperliche 
Eignung vorlegt. Für die Durchführung der amtsärztlichen 
Untersuchung zum Zwecke des Nachweises der gesundheit-
lichen Eignung nach Satz 1 dürfen abweichend von Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grund-
verordnung) besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeitet werden.

(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann bestimmt 
werden, dass vorsätzliche und fahrlässige Verstöße gegen die 
in ihnen enthaltenen Gebote und Verbote mit Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden können.“

7. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift er-
setzt:

„§ 19
Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit 

Verordnungen“.

b) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 17“ durch die Angabe 
„§ 16“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 17“ durch die An-
gabe „§ 16“ ersetzt.

8. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift er-
setzt:

„§ 25
Vorschriften über die Anwendbarkeit anderer Gesetze“.

b) Die Absätze 1 bis 4 werden gestrichen.

c) Die Absätze 5 und 6 werden zu den Absätzen 1 und 2.

9. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevor-
stehenden“ gestrichen.
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b) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Polizei kann bei einer Gefahr für Leib oder Le-
ben zur Nachverfolgung des Notrufes auch ohne Wissen 
der betroffenen Person die nach Anwahl der Notrufnum-
mer 110 angefallenen Standortdaten eines mobilen Tele-
kommunikationsendgerätes durch Abruf im automatisier-
ten Verfahren erheben. Darüber hinaus darf die Polizei die 
Standortdaten nach Satz 1 erheben, wenn die betroffene 
Person dafür ihr Einverständnis gibt. Die nach Satz 1 
und 2 erhobenen Daten dürfen ausschließlich zum Zweck 
der Gefahrenabwehr verarbeitet werden.“

10. § 29 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevorste-
henden“ gestrichen.

b) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 und 4 einge-
fügt:

„Der betroffenen Person ist im Falle des Satzes 2 Num-
mer 1 eine Bescheinigung über die Identitätsfeststellung 
und ihren Grund auszustellen, wenn sie dies unverzüglich 
verlangt. Die Bescheinigung ist der betroffenen Personen 
innerhalb von 14 Tagen nach Eingang ihres Bescheini-
gungsverlangens zu übermitteln.“

11. § 32 Absatz 9 wird durch den folgenden Absatz 9 ersetzt:

„(9) Zum Schutz der festgehaltenen Person oder der anwe-
senden Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugs-
beamten hat die Polizei, soweit vorhanden, in den für die 
Durchführung der Gewahrsamnahme genutzten polizeilichen 
Räumen durch den offenen Einsatz technischer Mittel Bild- 
und Tonaufzeichnungen anzufertigen. Befindet sich keine 
Polizeivollzugsbeamtin und kein Polizeivollzugsbeamter in 
dem Gewahrsamsraum der festgehaltenen Person, darf die 
Polizei durch die offene Anfertigung von Bildaufzeichnungen 
personenbezogene Daten nur erheben und weiterverarbeiten, 
soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zum 
Schutz der dort befindlichen Personen gegen eine Gefahr für 
Leib oder Leben erforderlich ist. Absatz 6 gilt entsprechend. 
Die nach Satz 1 und 2 erhobenen Daten werden zwei Monate 
eingeschränkt verarbeitet (§ 45 Absatz 3) und anschließend 
gelöscht, soweit sie nicht nach § 36 oder anderen Rechtsvor-
schriften weiterverarbeitet wurden. Der Schutz der Intim-
sphäre der festgehaltenen Person ist zu wahren.“

12. In § 32a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „im Einzelfall be-
vorstehende“ gestrichen.

13. § 33 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevorste-
henden“ gestrichen.

b) In Satz 4 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevorste-
hende“ gestrichen.

14. § 33b Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.

15. In § 33c Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „im einzelnen Falle 
bevorstehende“ gestrichen.

16. § 33d wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „im einzel-
nen Falle bevorstehenden“ gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „im einzel-
nen Falle bevorstehende“ gestrichen.

c) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„(2) Eine Datenerhebung nach Absatz 1 kann sich auf:

1. die Inhalte und Umstände der Telekommunikation 
sowie

2. Verkehrsdaten im Sinne des § 9 des Telekommunika-
tion-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes und

3. Standortdaten im Sinne des § 3 Nummer 56 des Tele-
kommunikationsgesetzes

beziehen. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
kann die Polizei auch Auskunft über die Verkehrs- und 
Standortdaten in einem zurückliegenden Zeitraum ver-
langen. Die Erhebung aller in einer Funkzelle angefalle-
nen Verkehrsdaten (Funkzellenabfrage) ist nicht zulässig. 
Datenerhebungen nach Satz 1 und 2 sind auf den jeweils 
im Einzelfall erforderlichen Umfang zu begrenzen.“

d) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Die Maßnahmen bedürfen der richterlichen An-
ordnung auf Antrag der Leitung der zuständigen Poli-
zeibehörde. Bei Gefahr im Verzug für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person kann die Leitung der zuständigen 
Polizeibehörde oder eine von ihr besonders beauftragte 
Beamtin oder ein von ihr besonders beauftragter Beamter 
die Maßnahme anordnen; eine richterliche Entscheidung 
ist unverzüglich nachzuholen. Soweit die Anordnung 
nach Satz 2 nicht binnen drei Tagen durch das Gericht be-
stätigt wird, tritt sie außer Kraft. Abweichend von Satz 1 
darf eine Maßnahme nach Absatz 1, die allein auf die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes einer vermissten, suizid-
gefährdeten oder hilflosen Person durch Erhebung der 
Standortdaten (Absatz 2 Buchstabe c) gerichtet ist, durch 
die Leitung einer Polizeibehörde oder einer besonders 
von ihr beauftragten Beamtin oder einem besonders be-
auftragten Beamten angeordnet werden. Die nach Satz 4 
erhobenen Daten dürfen ausschließlich zum Schutz der 
vermissten, suizidgefährdeten oder hilflosen Personen 
genutzt werden.“

17. In § 33e Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „im einzelnen 
Falle bevorstehenden“ gestrichen.

18. § 33h wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle 
bevorstehenden“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevor-
stehenden“ gestrichen.

c) In Absatz 3 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevor-
stehenden“ gestrichen.



Tag der Ausgabe: Schwerin, den 29. Mai 2026 513Nr. 15

d) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „im einzel-
nen Falle bevorstehenden“ gestrichen.

e) In Absatz 5 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevor-
stehenden“ gestrichen.

19. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevorste-
henden“ gestrichen.

b) In Satz 2 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevorste-
henden“ gestrichen.

20. Nach § 37a Absatz 3 Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:

„Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 dürfen außerdem 
zu Zwecken der Aus- und Fortbildung Daten aus öffentlichen 
Quellen erhoben werden.“

21. In § 39b Absatz 2 wird die Angabe „Verfahren“ durch die An-
gabe „Abrufverfahren“ ersetzt.

22. In § 41 Nummer 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle be-
vorstehenden“ gestrichen.

23. § 42 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

„(6) Auf die Verfahrensbeschreibung soll im Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten der verantwortlichen Stelle (§ 45c) 
Bezug genommen werden.“

24. In § 43a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „im 
einzelnen Falle bevorstehenden“ gestrichen.

25. In § 44 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle 
bevorstehenden“ gestrichen.

26. § 45c Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Bei Vorliegen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit nach 
§ 42 Absatz 3 sind im Verzeichnis alle verantwortlichen Stel-
len zu benennen.“

27. In § 48h Absatz 3 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ 
ersetzt.

28. § 49 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a er-
setzt:

„a) den §§ 125a, 180a, 181a, 224, 232, 232a außer Ab-
satz 6 Satz 2, 232b, 233 außer Absatz 1 und Absatz 5, 
243, 244, 260, 261, 263 bis 264a, 265b, 266, 267, 
283, 283a und 324 bis 330 des Strafgesetzbuches,“.

b) Buchstabe d wird durch den folgenden Buchstaben d er-
setzt:

„d) den § 96 Absatz 2 und § 97 des Aufenthaltsgesetzes.“

29. In § 50 Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe „im einzelnen 
Falle bevorstehenden“ gestrichen.

30. Nach § 50 wird der folgende § 50a eingefügt:

„§ 50a
Verfahren bei der Vorführung

(1) Kommt eine Person der gesetzlichen Verpflichtung, vor 
einer Behörde zu erscheinen, auf Vorladung nicht nach, so 
kann sie vorgeführt werden, wenn hierauf in der Vorladung 
hingewiesen worden ist. Unter der gleichen Voraussetzung 
kann eine Person vorgeführt werden, wenn sie aufgrund ge-
setzlicher Vorschrift einer Behörde vorzustellen ist, die Vor-
stellung aber unterblieben ist.

(2) Die vorgeführte Person darf nicht länger als bis zum Ende 
der Amtshandlung, zu der sie vorgeladen war, festgehalten 
werden. Spätestens am Ende des Tages nach der Vorführung 
ist sie zu entlassen.

(3) § 56 gilt entsprechend.“

31. Die §§ 51 bis 52b werden durch die folgenden §§ 51 bis 52b 
ersetzt:

„§ 51
Meldeauflage

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person 
eine Straftat begehen wird, kann sie durch die Polizei ver-
pflichtet werden, an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten 
in einer bestimmten Polizeidienststelle zu erscheinen (Melde-
auflage). Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen des § 67a 
Absatz 1 vorliegen. Soweit der Zweck der Meldeauflage oder 
anderer im Zusammenhang mit der Anordnung stehenden 
Maßnahmen nicht gefährdet wird, kann mit Zustimmung der 
betroffenen Person auch eine inländische Polizeidienststelle 
außerhalb ihres Wohnsitzes oder ständigen Aufenthaltsortes 
bestimmt werden.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 dürfen nur durch die 
Leitung der zuständigen Polizeibehörde oder durch eine von 
ihr besonders beauftragte Beamtin oder einen von ihr beson-
ders beauftragten Beamten angeordnet werden. Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 2 darf nur die Leitung der zuständigen 
Polizeibehörde anordnen. Widerspruch und Anfechtungskla-
ge gegen die Anordnung haben keine aufschiebende Wirkung.

(3) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben:

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Na-
men und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich 
der Polizeidienststelle, bei der sich die Person zu melden 
hat, und

3. die Gründe.

(4) Die Meldeauflage ist zeitlich und örtlich auf den zur Ver-
hütung der Straftat erforderlichen Umfang zu beschränken 
und darf unter Berücksichtigung der Art und Schwere der zu 
verhütenden Straftat keine unzumutbaren Auswirkungen auf 
die Lebensführung der betroffenen Person haben. Die Vor-
schriften des Versammlungsrechts bleiben unberührt.

(5) Das Gebot ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist mög-
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lich, soweit die Voraussetzungen fortbestehen. Eine Verlänge-
rung bedarf der gerichtlichen Anordnung nach Maßgabe des 
Absatzes 3 auf Antrag der Leitung der zuständigen Polizei-
behörde; der Antrag muss die Angaben nach Absatz 3 Satz 2 
Nummer 1 und 2 sowie den Sachverhalt und eine Begründung 
enthalten.

(6) Eine nach Absatz 1 Satz 2 angeordnete Meldeauflage geht 
der nach Absatz 1 Satz 1 angeordneten Meldeauflage vor, so-
weit sie sich entgegenstehen. Gleiches gilt in Bezug auf ein 
nach § 52 angeordnetes Aufenthalts- und Betretungsverbot.

§ 52
Platzverweisung, Aufenthalts- und Betretungsverbot

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Ab-
wehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort 
verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes 
verbieten. Die Platzverweisung kann auch gegen Personen 
angeordnet werden, die den Einsatz der Feuerwehr oder von 
Hilfs- oder Rettungsdiensten behindern.

(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in 
einem bestimmten örtlichen Bereich eine Straftat, die keine 
terroristische Straftat nach § 67c ist, begehen wird, kann die 
Polizei ihr untersagen, diesen Bereich zu betreten oder sich 
dort aufzuhalten. Örtlicher Bereich im Sinne des Satzes 1 ist 
ein Ort oder ein Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder auch 
ein gesamtes Gemeindegebiet.

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 dürfen nur durch die Leitung 
der zuständigen Polizeibehörde oder eine von ihr besonders 
beauftragte Beamtin oder einen von ihr besonders beauftrag-
ten Beamten angeordnet werden. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Anordnung haben keine aufschiebende 
Wirkung.

(4) Die Anordnung nach Absatz 2 ergeht schriftlich. In ihr 
sind anzugeben:

1. die betroffene Person (§ 3 Absatz 4 Nummer 1), mit Na-
men und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich 
einer Bezeichnung der örtlichen Bereiche, die die betrof-
fene Person nicht betreten oder in denen sich die betroffe-
ne Person nicht aufhalten darf, und

3. die Gründe.

(5) Das Verbot nach Absatz 2 ist zeitlich und örtlich auf den 
zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang zu be-
schränken und darf räumlich nicht den Zugang zur Wohnung 
der betroffenen Person umfassen. Die Vorschriften des Ver-
sammlungsrechts sowie die Wahrnehmung berechtigter Inter-
essen durch die betroffene Person bleiben unberührt.

(6) Das Verbot nach Absatz 2 ist auf höchstens drei Monate 
zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei 
Monate ist möglich, soweit die Voraussetzungen fortbestehen. 
Eine Verlängerung bedarf der gerichtlichen Anordnung nach 
Maßgabe des Absatzes 4 auf Antrag der Leitung der zustän-
digen Ordnungs- oder Polizeibehörde; der Antrag muss die 
Angaben nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 und 2 sowie den 
Sachverhalt und eine Begründung enthalten.

(7) Die Polizei unterrichtet die jeweils örtlich zuständigen 
Ordnungsbehörden unverzüglich über ein nach dieser Vor-
schrift angeordnetes Aufenthalts- und Betretungsverbot.

§ 52a
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot

(1) Die Polizei kann in Fällen häuslicher Gewalt eine betrof-
fene Person für die Dauer von bis zu 14 Tagen ihrer Wohnung 
und des unmittelbar angrenzenden Bereichs verweisen und ihr 
die Rückkehr in diesen Bereich untersagen, wenn dies erfor-
derlich ist, um eine von ihr ausgehende gegenwärtige Gefahr 
für Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung 
von Bewohnerinnen oder Bewohnern derselben Wohnung 
(gefährdete Personen) abzuwenden. Eine Verlängerung um 
bis zu zehn Tage ist zulässig, sofern die Anordnungsvoraus-
setzungen fortbestehen.

(2) Die Polizei weist die gefährdete Person auf die Möglich-
keit der Beantragung zivilrechtlichen Schutzes nach dem Ge-
waltschutzgesetz hin. Stellt die gefährdete Person während 
der Dauer einer Maßnahme nach Absatz 1 einen Antrag auf 
gerichtliche Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz, so 
verlängert die Polizei die Maßnahme um bis zu weitere zehn 
Tage. Im Falle eines Antrags auf zivilrechtlichen Schutz nach 
dem Gewaltschutzgesetz mit dem Ziel des Erlasses einer 
einstweiligen Anordnung endet die nach Absatz 1 verfügte 
polizeiliche Maßnahme bereits mit dem Tag der Wirksamkeit 
der gerichtlichen Entscheidung. Das Gericht informiert un-
verzüglich die örtlich zuständige Polizeidienststelle über eine 
entsprechende Antragstellung sowie seine Entscheidung.

(3) Der räumliche Bereich, auf den sich Wohnungsverwei-
sung und Rückkehrverbot beziehen, ist nach dem Erfordernis 
eines wirkungsvollen Schutzes der gefährdeten Person zu be-
stimmen. In besonders begründeten Einzelfällen können die 
Maßnahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 auf Wohn- 
und Nebenräume beschränkt werden. Die Möglichkeit der 
Anordnung ergänzender Maßnahmen bleibt unberührt. Der 
betroffenen Person ist Gelegenheit zu geben, dringend be-
nötigte Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen.

(4) Die von einer Maßnahme nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 betroffene Person ist verpflichtet, der Polizei zum 
Zwecke der Zustellung unverzüglich eine Anschrift oder eine 
zustellungsbevollmächtigte Person zu benennen. Kommt die 
betroffene Person der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, 
kann die Polizei gemäß § 108 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes öffentlich zustellen.

(5) Die Leitung der zuständigen Polizeibehörde wird un-
verzüglich über die Anordnung oder die Verlängerung einer 
Maßnahme nach Absatz 1 informiert. § 52 Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 4 gelten entsprechend. Die Einhaltung eines er-
teilten Rückkehrverbots nach Absatz 1 ist während seiner 
Geltung mindestens einmal durch die Polizei zu kontrollieren.

(6) Die Polizei informiert die gefährdete Person unverzüg-
lich über die nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 angeordneten 
Maßnahmen und übermittelt ihr die Angaben nach Absatz 4.

§ 52b
Verhaltensauflagen

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass sich die von 
§ 52a Absatz 1 Satz 1 betroffene Person in absehbarer Zeit er-
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neut in einen alkoholisierten oder anderen substanzberausch-
ten Zustand versetzen wird und für die Dauer dieses Zustands 
erneut eine Gefahr im Sinne des § 52a Absatz 1 Satz 1 abseh-
bar ist, so kann die Polizei in Fällen häuslicher Gewalt der 
betroffenen Person untersagen, sich in alkoholisiertem oder 
anderem substanzberauschten Zustand in der Wohnung oder 
deren unmittelbaren Umgebung aufzuhalten. Die Anordnung 
ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Die Leitung der 
zuständigen Polizeibehörde wird unverzüglich über die An-
ordnung informiert.

(2) Die Polizei informiert die gefährdete Person unverzüglich 
über die nach Absatz 1 Satz 1 angeordneten Maßnahmen.“

32. Nach § 52b werden die folgenden §§ 52c bis 52h eingefügt:

„§ 52c
Kontakt- und Näherungsverbot

(1) Einer betroffenen Person kann in Fällen häuslicher Gewalt 
untersagt werden,

1. Kontakt zu einer gefährdeten Person, auch unter Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln, aufzunehmen, und

2. Zusammentreffen mit einer gefährdeten Person herbeizu-
führen,

wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben, Freiheit 
oder die sexuelle Selbstbestimmung der gefährdeten Person 
erforderlich ist.

(2) Die Maßnahme kann für eine Dauer von maximal 14 Ta-
gen angeordnet werden.  Eine einmalige Verlängerung um bis 
zu zehn Tage ist zulässig, sofern die Anordnungsvorausset-
zungen fortbestehen. § 52a Absatz 2 und 5 gilt entsprechend.

§ 52d
Elektronische Aufenthaltsüberwachung zum Schutz 

gefährdeter Personen

(1) In Fällen häuslicher Gewalt sind Maßnahmen nach § 67a 
Absatz 1 Satz 1 gegenüber einer betroffenen Person zulässig, 
wenn die Überwachung und die Datenverwendung zur Kon-
trolle der Befolgung einer nach § 52a Absatz 1 oder § 52c 
getroffenen Maßnahme unerlässlich ist, weil

1. die betroffene Person wiederholt solchen zuwidergehan-
delt hat,

2. ihr individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlich-
keit dafür begründet, dass sie innerhalb eines überschau-
baren Zeitraumes eine Straftat gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung, die im Mindestmaß mit wenigstens drei 
Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist, begehen wird oder 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person erheblich gefähr-
det und

3. die Kontrolle auf andere Weise aussichtslos oder wesent-
lich erschwert ist.

(2) § 67a Absatz 3 bis 7 gilt entsprechend. Abweichend von 
§ 67a Absatz 3 Satz 3 darf die Datenverarbeitung auch zu 
Zwecken nach Absatz 3 erfolgen. Abweichend von § 67a Ab-

satz 7 Satz 1 darf die Maßnahme nach Absatz 1 in Verbindung 
mit § 67a Absatz 1 Satz 1 höchstens bis zum Ende der Maß-
nahme nach § 52a Absatz 1 oder § 52c, für deren Kontrolle sie 
dient, angeordnet werden.

(3) Mit Einwilligung (§ 26) einer gefährdeten Person kann 
dieser zu ihrem Schutz ein technisches Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, das die nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen 
Daten sowie den Standort der gefährdeten Person automatisiert 
verarbeitet und miteinander abgleicht, soweit von der betrof-
fenen Person eine Bedrohung für die gefährdete Person aus-
geht. Der gefährdeten Person soll über das technische Mittel 
aus Satz 1 ein Warnsignal gegeben werden, wenn sich die be-
troffene Person in ihrer Nähe befindet. Darüber hinaus soll die 
gefährdete Person soweit technisch möglich keine weiteren In-
formationen über den Standort der betroffenen Person erhalten.

§ 52e
Zusammenarbeit in gemeinsamen Gremien 

(Fallkonferenzen)

(1) Die Polizei kann in Fällen häuslicher Gewalt zum Zweck 
einer abgestimmten Aufgabenwahrnehmung fallübergreifend 
mit öffentlichen Einrichtungen und nicht-öffentlichen Stellen 
zusammenarbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Teilnah-
me an gemeinsamen Konferenzen und die Mitwirkung in ver-
gleichbaren gemeinsamen Gremien. Soweit nicht-öffentliche 
Stellen mitwirken ist hierfür die Zustimmung der gefährdeten 
Person erforderlich.

(2) Im Rahmen von Fallkonferenzen darf die Polizei perso-
nenbezogene Daten, die sie in dem konkreten Einzelfall zu-
lässig erhoben hat, verarbeiten, sofern dies auf der Grundlage 
einer polizeilichen Risikoprognose zur Abwehr einer Gefahr 
für Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung 
der gefährdeten Person angemessen ist.

§ 52f
Datenübermittlung zum Zwecke der Beratung der 

gefährdeten Person; Verordnungsermächtigung

(1) Die Polizei übermittelt in Fällen häuslicher Gewalt die 
zur Kontaktaufnahme und die zum Zweck der Unterbreitung 
eines Beratungsangebotes erforderlichen personenbezogenen 
Daten an die zuständige, von dem für Gleichstellung zustän-
digen Ministerium anerkannte Interventionsstelle

1. im Falle eines Aufenthalts- und Betretungsverbots nach 
§ 52 Absatz 2,

2. im Falle einer Wohnungsverweisung oder eines Rück-
kehrverbots nach § 52a Absatz 1,

3. im Falle eines Kontakt- oder Näherungsverbots nach 
§ 52c Absatz 1,

4. unter den Voraussetzungen von § 1 des Gewaltschutzge-
setzes oder

5. bei einer Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder die sexuel-
le Selbstbestimmung der gefährdeten Person.

Sind ausschließlich Minderjährige gefährdet oder betroffen, 
findet die Datenübermittlung nach Satz 1 nicht statt.
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(2) Die Datenübermittlung nach Absatz 1 zum Zweck der 
Unterbreitung eines Beratungsangebotes enthält personenbe-
zogene Daten der gefährdeten und der betroffenen Personen 
und Angaben über den polizeilichen Einsatz bei häuslicher 
Gewalt. Die Datenübermittlung kann auch besondere Kate-
gorien personenbezogener Daten enthalten, wie insbesondere 
Gesundheitsdaten. Das für Inneres zuständige Ministerium 
bestimmt im Benehmen mit dem für Gleichstellung zuständi-
gen Ministerium durch Rechtsverordnung:

1. Art und Umfang der von der Polizei an die Interventions-
stellen zu übermittelnden personenbezogenen Daten und 
der besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die 
von den Interventionsstellen zum Zweck der Unterbrei-
tung eines Beratungsangebotes benötigt werden und

2. die Anforderungen an die Sicherheit der Datenübermitt-
lung von der Polizei an die Interventionsstellen.

(3) Die Polizei informiert die gefährdete Person über die 
Übermittlung der personenbezogenen Daten an die Interven-
tionsstelle, die Freiwilligkeit der Beratung und über ihr Recht, 
bei der Interventionsstelle die Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 
Datenschutz-Grundverordnung zu beantragen.

§ 52g
Operativer Opferschutz

(1) Die Polizei kann für eine Person Urkunden und sonsti-
ge Dokumente zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung einer 
vorübergehend geänderten Identität herstellen, vorüberge-
hend verändern sowie die geänderten personenbezogenen 
Daten verarbeiten, wenn

1. dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit der Person erforderlich ist und

2. die Person für die Schutzmaßnahme geeignet ist und

3. die Person der Schutzmaßnahme zustimmt.

Maßnahmen nach Satz 1 können auf Angehörige der Person 
und ihr sonst nahestehende Personen erstreckt werden, soweit 
dies zu den dort genannten Zwecken erforderlich ist und die 
Personen den Maßnahmen zustimmen.

(2) Personen nach Absatz 1 dürfen unter der vorübergehend 
geänderten Identität am Rechtsverkehr teilnehmen.

(3) § 33 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 6 Satz 1 und 3 finden 
Anwendung auf diejenigen Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten, die mit Maßnahmen nach Absatz 1 
betraut sind, soweit dies zur Vorbereitung oder Durchführung 
dieser Maßnahmen erforderlich ist.

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch die Leitung der 
zuständigen Polizeibehörde oder durch die von ihr besonders 
beauftragte Beamtin oder den von ihr besonders beauftragten 
Beamten angeordnet.

§ 52h
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 52 Absatz 1 und 
Absatz 2 Satz 1,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 52a Absatz 1 Satz 1,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 52b Absatz 1 Satz 1 
oder

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 52c Absatz 1

zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Absatz 1 Num-
mer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Behör-
de, die die jeweilige Anordnung nach Absatz 1 erlassen hat.“

33. In § 53 Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „im einzelnen Falle 
bevorstehende“ gestrichen.

34. § 55 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „im einzelnen Falle bevor-
stehende“ gestrichen.

b) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

„5. unerlässlich ist, um eine Maßnahme nach den § 52 
Absatz 1 und 2, § 52a Absatz 1, § 52b Absatz 1, § 52c 
Absatz 1, §§ 67a oder 67b durchzusetzen.“

35. In § 59 Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe „§ 51“ durch die 
Angabe „§ 50a“ ersetzt.

36. Nach § 67d wird der folgende Unterabschnitt 3 eingefügt:

„Unterabschnitt 3
Abwehr unbemannter Fahrzeugsysteme

§ 67e
Einsatz technischer Mittel gegen unbemannte 
Fahrzeugsysteme; Verordnungsermächtigung

(1) Zur Abwehr einer Gefahr, die von unbemannten Fahr-
zeugsystemen ausgeht, die an Land, in der Luft oder zu Was-
ser betrieben werden, kann die Polizei geeignete technische 
Mittel gegen das System, dessen Steuerungseinheit oder 
Steuerungsverbindung einsetzen, wenn die Abwehr der Ge-
fahr durch andere Maßnahmen aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die Poli-
zei unmittelbaren Zwang gegen den Führer des unbemannten 
Fahrzeugsystems einsetzen. Der Einsatz von Schusswaffen 
gegen den Führer des unbemannten Fahrzeugsystems ist nur 
unter den Voraussetzungen des § 109 zulässig.

(3) Für Maßnahmen zur Abwehr der in Absatz 1 bezeichneten 
Gefahren kann die Polizei technische Mittel zur Erkennung 
einer Gefahr einsetzen. Sie kann insbesondere:

1. technische Mittel einsetzen, die darauf abzielen, den 
Standort des Führers des unbemannten Fahrzeugsystems 
nach Absatz 1 zu ermitteln,
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2. Sensoren einsetzen, die akustische, optische, elektromag-
netische oder andere Signale von unbemannten Fahrzeug-
systemen oder deren Steuerungseinheit verarbeiten und

3. innerhalb der Landesgrenzen den Luftraum mittels tech-
nischer Mittel scannen, um unbemannte Fahrzeugsysteme 
zu detektieren.

Sie kann sich dabei von wissenschaftlichen Einrichtungen 
unterstützen lassen. Personenbezogene Daten dürfen im Rah-
men der Sätze 1 und 2 nur verarbeitet werden, soweit dies zur 
Detektion des unbemannten Fahrzeugsystems erforderlich ist; 
im Übrigen sind sie sofort zu löschen.

(4) Die Maßnahme nach Absatz 1 ist anzukündigen. Eine An-
kündigung der Maßnahme unterbleibt, soweit sie geeignet 
wäre, die Erreichung des Ziels der Maßnahme zu beeinträch-
tigen oder Unbefugten Aufschluss über die eingesetzten tech-
nischen Mittel zu ermöglichen.

(5) Betreiber von kritischen Infrastruktureinrichtungen dürfen 
technische Mittel einsetzen, um unbemannte Fahrzeugsysteme 
nach Absatz 1 in ihrer unmittelbaren Nähe zu erkennen. Sie 
dürfen unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 technische 
Mittel gegen ein Fahrzeugsystem nach Absatz 1 in ihrer un-
mittelbaren Nähe, dessen Steuerungseinheit oder Steuerungs-
verbindung einsetzen, um einen nach § 21h Absatz 3 der Luft-
verkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), 
die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist, unzulässi-
gen Einsatz des unbemannten Fahrzeugsystems abzuwehren, 
soweit polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist. Die 
Abstandsregelungen in Satz 2 nach § 21h Absatz 3 der Luftver-
kehrs-Ordnung gelten sinngemäß für unbemannte Fahrzeug-
systeme, die an Land und zu Wasser betrieben werden. Näheres 
zu den Sätzen 1 bis 3 regelt die Landesregierung durch Rechts-
verordnung. Insbesondere bestimmt die Landesregierung in der 
Rechtsverordnung nach Satz 4 die kritischen Infrastrukturein-
richtungen nach Satz 1 und 2 sowie die Einzelheiten des Ver-
fahrens bei der Ausübung der Befugnisse nach Satz 1 bis 3.“

37. § 111 wird durch den folgenden § 111 ersetzt:

„§ 111
Androhung unmittelbaren Zwangs

(1) Bevor unmittelbarer Zwang gegen Personen angewendet 
wird, ist dieser anzudrohen. Von der Androhung kann abge-
sehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbe-
sondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels 
zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist. Als Androhung vor 
dem Schusswaffengebrauch gilt auch die Abgabe eines Warn-
schusses.

(2) Schusswaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht 
werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib oder Leben erforderlich ist.

(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist vor Anwendung 
unmittelbaren Zwangs dieser möglichst so rechtzeitig anzu-
drohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Vor 
Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in einer Men-
schenmenge bedarf es stets einer Androhung; die Androhung 
ist vor dem Gebrauch zu wiederholen. Bei Gebrauch von 
technischen Sperren und Einsatz von Dienstpferden kann von 
der Androhung abgesehen werden.“

Artikel 2
Einschränkung des Grundrechts

Die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes), der 
Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2026 in Kraft. Abweichend 
von Satz 1 tritt Artikel 1 Nummer 6 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 12. Mai 2026

Für die Ministerpräsidentin
Simone Oldenburg

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Der Minister für Inneres und Bau
Christian Pegel

EU-Rechtsakte:

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, 
S. 35)
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Erstes Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz*

Vom 13. Mai 2026

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

* Ändert Gesetz vom 4. Juli 2014; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 7831 - 5

Artikel 1
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Tiergesundheitsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz vom 4. Juli 
2014 (GVOBl. M-V S. 306), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Juni 2023 (GVOBl. M-V S. 682) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Die Vorbeugung vor und die Bekämpfung von Tier-
seuchen nach dem Tiergesundheitsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I 
S. 1938), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) geändert worden 
ist, ist Aufgabe des Landes, der Landkreise, kreisfreien 
Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden.“

b) Absatz 5 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„(5) Das für Veterinärwesen zuständige Ministerium (Mi-
nisterium) sowie die Landrätinnen und Landräte sind im 
Einzelfall befugt, Aufgaben der nachgeordneten oder ihrer 
Aufsicht unterstehenden Behörden wahrzunehmen, wenn 
Art und Umfang einer Seuchengefahr dies erfordern.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „die Landräte und die 
Oberbürgermeister“ durch die Angabe „die Landrätinnen 
und Landräte und die Oberbürgermeisterinnen und Ober-
bürgermeister“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „Die Landräte der 
Landkreise und die Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte“ durch die Angabe „Die Landrätinnen und Land-
räte der Landkreise und die Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister der kreisfreien Städte“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Die Landräte der Land-
kreise und die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte“ 
durch die Angabe „Die Landrätinnen und Landräte der 
Landkreise und die Oberbürgermeisterinnen und Ober-
bürgermeister der kreisfreien Städte“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „die Landräte der 
Landkreise und die Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte“ durch die Angabe „die Landrätinnen und Land-

räte der Landkreise und die Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeister der kreisfreien Städte“ ersetzt.

4. In § 6 wird die Angabe „die Landräte der Landkreise und die 
Oberbürgermeister der kreisfreien Städte“ durch die Angabe 
„die Landrätinnen und Landräte der Landkreise und die Ober-
bürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der kreisfreien 
Städte“ ersetzt.

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „der Landräte der 
Landkreise und Oberbürgermeister der kreisfreien Städ-
te“ durch die Angabe „der Landrätinnen und Landräte der 
Landkreise und Oberbürgermeisterinnen und Oberbürger-
meister der kreisfreien Städte“ ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Nach Ablauf der Amtsperiode führt die Person ihr Amt 
bis zur Wahl einer Nachfolge weiter.“

6. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Hat die Tierseuchenkasse mit Dienstleistern eine ver-
tragliche Rahmenvereinbarung getroffen, kann sie die 
Höhe der Erstattung dieser zusätzlichen Kosten auf die 
darin vereinbarten Beträge begrenzen.“

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Entschädigungen werden nur gewährt für Tiere, die 
sich zur Zeit des Todes, der Anordnung der Tötung, der 
Impfung, der Behandlung oder der diagnostischen Unter-
suchung in Mecklenburg-Vorpommern befunden haben. 
Abweichend von Satz 1 ist die Tierseuchenkasse im Einzel-
fall auch dann zur Entschädigung von Tierverlusten ver-
pflichtet, wenn

1. in den Fällen des § 15 Nummer 1 des Tiergesund-
heitsgesetzes Tiere vorübergehend in ein anderes 
Bundesland verbracht wurden oder

2. in den Fällen des § 15 Nummer 6 des Tiergesundheits-
gesetzes Rinder, Schweine, Schafe und Geflügel zur 
Schlachtung aus dem Gebiet Mecklenburg-Vorpom-
merns in ein anderes Bundesland verbracht wurden.“

7. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Schätzer“ durch die 
Angabe „Schätzerinnen oder Schätzer“ ersetzt.
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b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Schätzer“ durch die 
Angabe „Schätzerinnen oder Schätzer“ und die Angabe 
„Schätzern“ durch die Angabe „Schätzerinnen und Schät-
zern“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird jeweils die Angabe „Schätzer“ durch die 
Angabe „Schätzerinnen oder Schätzer“ ersetzt.

8. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „an den Landrat 
des Landkreises oder den Oberbürgermeister der kreisfreien 
Stadt“ durch die Angabe „an die Landrätin oder den Landrat 
des Landkreises oder die Oberbürgermeisterin oder den Ober-
bürgermeister der kreisfreien Stadt“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 13. Mai 2026

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Der Minister für
Klimaschutz, Landwirtschaft,
ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus

Gesetz zur Neuordnung und Förderung der Informationssicherheit im 
Land Mecklenburg-Vorpommern

GVOBl. M-V 2026 S. 473

– Berichtigung –

Es sind folgende redaktionelle Berichtigungen vorzunehmen:

1. Die Gliederungsnummer unter der Überschrift auf der Seite 
469 (Deckblatt) lautet „206 - 7“.

2. Die Gliederungsnummer unter der Überschrift auf Seite 473 
lautet „206 - 7“.

3. Die Gliederungsnummer unter der Überschrift zu Artikel 1 
auf Seite 473 lautet „206 - 8“.

Schwerin, den 18. Mai 2026
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Hinweis auf Verkündungen im Mitteilungsblatt des Bildungsministeriums

Sechste Verordnung zur Änderung der Berufsschulverordnung*

Vom 30. April 2026

Die Änderungsverordnung ist veröffentlicht im Mittl.bl. BM M-V 
vom 11. Mai 2026 S. 162.
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